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Oktober 1404 die darauf nicht vorbereite-
te Stadt und erzwangen die Herausgabe 
von Banner und Siegel. Zudem «frassen 
die von Schwytz den Burgeren, was sye 
hatent», plünderten also die Vorräte, wie 
ein zeitgenössischer Bericht festhält. In-
des gelang es einem Bürger, sich aus der 
Stadt zu schleichen und den Bündnispart-
nern zu berichten, die Schwyzer und das 
Äussere Amt habe sie «bey Nacht unndt 
bey Näbel unguotlichen überfallen unndt 
[sie] wärent gefangne Leuth». 

Eidgenössische Intervention
Die Miteidgenossen aus Zürich, Luzern, 
Uri und Unterwalden reagierten rasch, 
wobei es ihnen wohl weniger um die Frei-
heit der Stadtzuger als vielmehr um die 
Eindämmung der schwyzerischen Expan-
sion ging. Die Luzerner kamen über den 
See, gelangten dank Hilfe von innerhalb 
der Mauern «in die Statt bey unser Frau-
wen Cappellen durch ein kleines Thürlin 
bey der Nacht unndt überfiehlent also 
schlaffend die von Schwytz, die dan alle 
ohne Sorg lagent», nahmen ihnen die er-
beuteten Insignien wieder ab und überga-
ben sie den Stadtbürgern.
Anschliessend erledigten die andern Eid-
genossen ihren Teil. Die Zürcher nahmen 
«das Dorff unndt die Kilchen zue Baar ein 
unndt jagten die Pauren darus, us dem 
Kilchhoff unndt Thurn». Zum Zeichen ih-
res Sieges hängten die Zürcher, Urner 

und Unterwalder ihre Banner aus dem 
Kirchturm. Danach führten sie Ruedi Jans, 
«ein Paur, ein aufrüerischer Man», der sich 
offenbar besonders stark für die Sache 
des Amtes eingesetzt hatte, zur Kirche 
«undt zeigtend imme die Panner, fragten 
inne, ob er Paneren gnuog hette zue Baar».

Vorläufige Schlichtung
Damit war der Streitfall dort, wo ihn die 
Stadt schon zu Beginn haben wollte, vor 
einem eidgenössischen Schiedsgericht. 
Ergebnis war eine weitgehende Bestäti-
gung der bisherigen Verhältnisse. Das Ban-
ner blieb in der Stadt, ebenso Siegel und 
Urkunden, die aber bei Bedarf dem Amt 
auszuleihen waren. Die Schwyzer erhiel-
ten eine hohe Busse, die sie allerdings nie 
bezahlten. Der Schiedsspruch von 1404 
legte fest, dass der Stand Zug aus zwei 
Teilen bestand. Der Gegensatz zwischen 
Stadt und Amt Zug war aber keinesweg 
aus der Welt geschafft. In den folgenden 
Jahrhunderten gerieten beide Kantonstei-
le immer wieder wegen grösserer oder 
kleinerer Differenzen aneinander. Es ging 
zu Beispiel darum, wo sich die Landsge-
meinde versammeln soll, wo Steuern zu 
bezahlen waren, wer als Schreiber oder 
als Landesfähnrich amtieren soll, wer den 
Ammann und die Landvögte wählen darf, 
wie Rat und Gerichte zu besetzen sind 
oder was auf den zugerischen Münzen 
stehen soll. Einige Male war eine gewalt-
same Trennung des Standes nicht ausge-
schlossen, und immer wieder mussten die 
übrigen Eidgenossen schlichtend eingrei-
fen und Schiedssprüche aushandeln, wel-
che bis zum Untergang 1798 als schwan-
kende Rechtsgrundlage des alten Standes 
Zug dienten. Noch im 19. Jahrhundert war 
der alte Gegensatz präsent. Zum Beispiel  
in den 1860er Jahren, als ein Baarer Expo-
nent allen Ernstes verlangte, das geplante 
Regierungsgebäude gehöre nach Baar, da 
ein Bau in Zug alte Vorrechte der Stadt ze-
mentiere. 
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te, und begann, wie andere eidgenössi-
sche Städte, mit dem Erwerb von Vogtei-
en, vorwiegend im Gebiet des Ennetsees. 
Die freien Landgemeinden befürchteten 
die Dominanz der Stadt und waren der 
Meinung, dass es die Stadt sei, die sich 
ihnen unterzuordnen habe. Dabei wurden 
sie vom benachbarten Stand Schwyz un-
terstützt, der mit einigem Erfolg dabei 
war, in zugerisches Gebiet zu expandie-
ren, und schon seit 1371 den zugerischen 
Ammann stellte.
Diese hier nur in ihren Grundzügen darge-
stellte Konstellation führte 1404 zum er-
wähnten Banner- und Siegelhandel. Die-
ser wird so genannt, weil es darin auch 
um die Verfügung über Banner und Siegel 
ging, äusserst bedeutsame Insignien von 
Hoheit und Herrschaft.
Am Anfang des Streits stand die Forde-
rung der Gemeinden des Amtes, die Stadt 
solle ihnen Banner und Siegel aushändi-
gen, die bisher von der Stadt verwahrt 
wurden. Diese gehörten ebenso ihnen wie 
der Stadt, und sie seien schliesslich in der 
Mehrheit. Die Stadt lehnte ab, da Banner 
und Siegel schon immer bei ihr gewesen 
seien. Das Amt solle sich an den Bundes-
brief halten, der die alten Rechte bestäti-
ge, oder aber die Sache vor ein eidgenös-
sisches Schiedsgericht bringen.
Darauf wollte es das Amt nicht ankommen 
lassen. Mit starker schwyzerischer Unter-
stützung überfielen sie eines Nachts im 

Ein Merkmal des alteidgenössischen Standes Zug war der Gegensatz zwischen 
der Stadt Zug, die über ein eigenes Untertanengebiet herrschte, und den  
drei freien Gemeinden des Amtes, welche ein ähnliches Schicksal befürchteten, 
aber ihrerseits die Vorherrschaft im Stand anstrebten. 1404 intervenierten 
die Eidgenossen erstmals.

bey Nacht unndt  bey Näbel

Darstellung des Banner- und Siegelhandels in der Chronik von Diebold Schilling. Rechts 
vorne die Schwyzer beim Überfall auf die Stadt, links und oben die intervenierenden  
Eidgenossen.

Die rebellischen Baarer Bauern verschanzt 
auf dem Friedhof und im Kirchturm, die 
Zürcher und andere Eidgenossen im An-
marsch, um die Aufrührer daraus zu ver-
treiben und zu überwältigen – diese Ereig-
nisse im Herbst 1404 waren ein drama- 
tischer Höhepunkt im so genannten Zu-
ger- oder Banner- und Siegelhandel, dem 
ersten grossen Konflikt zwischen Stadt 
und Amt Zug. 
Die Vorgeschichte reichte ins Jahr 1352 
zurück. Die Stadt Zug wurde von den Eid-
genossen erobert und in ein Bündnis ge-
zwungen. Nicht gesichert ist, wer auf 
zugerischer Seite sonst noch am Bündnis 
beteiligt war. Der Text nennt bloss pau-
schal «alle, die zuo dem selben Amte Zug 
gehören». Gemeinhin wird aber angenom-
men, dass auch Ägeri, Berg (Menzingen 
und Neuheim) und Baar dazugehörten, die 
das seit dem frühen 15. Jahrhundert fass-
bare Äussere Amt Zug bildeten. 

Dominanz der Stadt
Beide Teile, also die Stadt und die Land-
gemeinden des Amtes, machten zusam-
men den alteidgenössischen Stand Zug 
aus. Es war eine während Jahrhunderten 
konfliktträchtige Verbindung, da beide Sei-
ten die Vorherrschaft anstrebten und jene 
der anderen Seite befürchteten. Die Stadt 
Zug erwarb seit dem späten 14. Jahrhun-
dert verschiedene Herrschaftsrechte, was 
ihre Stellung innerhalb des Standes stärk-

Das Staatsarchiv erzähltDas Staatsarchiv erzählt


